
Bäche und Flüsse 
leBendig gestalten

Landschaftspflegeverbände setzen zusammen 
mit Gemeinden und Landnutzern die Europäische 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) um

Landschaftspflegeverbände  
unterstützen Sie 
	
Ihr Landschaftspflegeverband vor Ort unterstützt  
Sie dabei, die Verpflichtungen der Europäischen  
Wasserrahmenrichtlinie zu erfüllen. Die Mitarbeiter  
des Verbandes bringen für die naturnahe Entwick- 
lung der Gewässer verschiedene Interessengruppen  
an einen Tisch. Sie verstehen sich als Dienstleister  
für Kommunen und Landnutzer. Der Landschafts- 
pflegeverband übernimmt z. B.:

•	 die	Identifizierung	von	Gewässern	mit	Handlungs- 
 bedarf

•	 die	Abstimmung	der	Belange	von	Wasserwirtschaft 
  und Naturschutz

•	 Gespräche	mit	Grundstückseigentümern	und	 
 Flächennutzern

•	 die	Erstellung	von	konkreten	Umsetzungsplänen	 
 für ausgewählte Fließgewässerabschnitte

•	 die	Beratung	über	Fördermöglichkeiten	aus	dem	 
 gesamten Spektrum der jeweils aktuell geltenden  
 Richtlinien sowohl für Vorhaben zur Strukturver- 
 besserung als auch für Maßnahmen zur Minderung  
 von Stoffeinträgen

•	 die	Initiierung	und	Begleitung	der	Maßnahmen- 
 umsetzung

•	 die	intensive	Abstimmung	von	gemeindeüber- 
 greifenden Vorhaben 

•	 regionale	Aktivitäten	zur	Öffentlichkeits- 
	 arbeit	und	Umweltbildung

Sprechen Sie uns an 
	

Deutscher Verband für Landschaftspflege e. V.
Landesbüro Sachsen
Lange Straße 43, 01796 Pirna
Tel: 0 35 01 58 24 61, E-Mail: sachsen@lpv.de 

Mehr Informationen über die sächsischen  
Landschaftspflegeverbände unter  
www.sachsen.lpv.de
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Bäche als lebensgrundlage schützen – 
die europäische Wasserrahmenrichtlinie

Wasser ist eine unverzichtbare Lebensgrundlage für 
Menschen, Tiere und Pflanzen. Ein guter Zustand unserer  
Bäche und Flüsse ist deshalb ein wichtiges Ziel sächsi-
scher	und	europäischer	Umweltpolitik.	Die	Europäische	
Wasserrahmenrichtlinie und das sächsische Wassergesetz 
schaffen hierfür den rechtsverbindlichen Rahmen. Sie  
geben vor, dass bis zum Jahr 2015 alle Gewässer in 
einem intakten Zustand sein müssen. Eine Verlängerung 
dieser	Frist	ist	bis	maximal	2027	möglich.

Gemeinden und  
 Landnutzer sind gefragt 
	
Nahezu alle sächsischen Gemeinden und Städte ver-
fügen über Fließgewässer in ihrem Gebiet. Zusammen 
sind	sie	für	die	Unterhaltung	von	etwa	12.400	Kilo-
metern kleinerer Bäche und Flüsse, den sogenannten 
Gewässern 2. Ordnung, zuständig. Damit geht auch die 
Verpflichtung einher, die Ziele der Europäischen Wasser-
rahmenrichtlinie zu erreichen. Land- und Forstwirte, die 
im	Umfeld	von	Gewässern	wirtschaften,	tragen	dafür	
Verantwortung, dass keine Dünge- und Pflanzenschutz-
mittel ins Wasser gelangen.

Verbaut und begradigt –  
 so sieht es vielerorts aus 
	
Viele Gewässer sind in ihrer natürlichen Entwicklung 
durch menschliche Nutzungen eingeschränkt. Sie wurden 
begradigt und verbaut und weisen dadurch einen 
vertieften Gewässerlauf auf. Das natürliche Wechselspiel 
zwischen	Wasser	und	Land	ist	oftmals	nicht	möglich.	
Probleme	mit	Hochwasser	und	zu	wenige	Lebensräume	
für Pflanzen und Tiere sind die Folge.

notwendige Maßnahmen  
              an Fließgewässern 
	
Seit Ende 2009 liegen die Bewirtschaftungspläne und 
Maßnahmenprogramme der Wasserrahmenrichtlinie 
vor.	Daneben	wurden	teilweise	konkrete	Umsetzungs-
pläne für ausgewählte Fließgewässerabschnitte  
erstellt.	Sie	dienen	als	Grundlage	für	die	Unterhaltung	
und Entwicklung der Gewässer. Wichtige  
Maßnahmen, um unsere Bäche und  
Flüsse wieder lebendig zu gestalten  
sind:
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Planungsschritte der europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie

2. Bestands- 
aufnahme

3. Überwachungspro- 
gramme aufstellen

4. Bewirtschaftungsprogramme aufstellen

5. Maßnahmenprogramme umsetzen

6. Ziel: Guter Zustand der Wasserkörper

1. Rechtl. 
Umsetzung

•	 Beseitigung	von	Ufer-	
	 befestigungen,	damit		
	 sich	der	Bach	wieder		
	 frei	entfalten	kann

•	 Entfernung	von	Rohren		
	 und	Wehren	als	Wander-	
	 barrieren	im	Gewässer

•	 Anhebung	vertiefter	Ge-	
	 wässerläufe,	um	die	Auen		
	 wieder	ans	Wasser	anzu-	
	 binden

•	 Anlegen	von	Uferrand-	
	 streifen,	in	denen	keine		
	 Nutzung	stattfindet

•	 Gewässerunterhaltung	an		
	 ökologische	Erfordernisse	
	 anpassen


